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BPV begrüßt Weiterführung des Vermittlungsgutscheins

Detaillierte Bewertung 

Bonn, Wiesbaden, 01.09.2004 – Heute wurde im Kabinett ein Gesetzentwurf verabschiedet, der die Erprobung des im Frühjahr 2002 eingeführten Vermittlungsgutscheins (VGS) bis Ende Dezember 2006 verlängert. Nach den Neuregelungen soll der Wert des Gutscheins künftig einheitlich 2.000 Euro (aktuelle 1.500 bis 2.500) betragen. Bei Vermittlung werde die erste Rate von 1.000 Euro dem Vermittler erst gezahlt, wenn das neue Arbeitsverhältnis bereits sechs Wochen besteht. Bisher war es Arbeitsuchenden erst nach drei Monaten Arbeitslosigkeit möglich, einen Vermittlungsgutschein zu erhalten. Der Gesetzentwurf verkürzt diese Zeitspanne und ermöglicht die Ausstellung bereits nach sechs Wochen. 

· Der Bundesverband Personalvermittlung e.V. (BPV) befürwortet die Verlängerung der Vermittlungsgutscheine.

· Eine unbefristete gesetzliche Basis für den VGS hätte jedoch gerade den kleineren Vermittlungsbüros verlässlichere Rahmenbedingungen verschafft. 

· Der BPV plädiert für eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes, um wenigstens Planungssicherheit bis Ende 2006 zu haben.

· Kritisch sieht der BPV, dass statt der nötigen Entfristungen (Gültigkeitsdauer der Gutscheine sowie Laufzeit des Instruments VGS) neue Fristen eingebaut wurden. Dies schafft nur administrative Hürden, die den Vermittlungsprozess belasten. 

· Die Begründung für die Fristenregelungen sind wenig nachvollziehbar.

( Missbrauch: Die von der Branche geschaffenen Qualitätsstandards reichen aus, um Missbrauch zu vermeiden. Hilfreich wäre es, wenn die Arbeitsagenturen aktiver auf die Qualitätsstandards hinweisen würden. 

( Zweifel am Erfolg des Instruments: Die Erfolge des Vermittlungsgutscheins sind von Monat zu Monat, zuletzt deutlich gewachsen. Insgesamt 76.000 Gutscheine wurden eingelöst. 
· Die Honorarregelung wurde zwar vereinfacht, wird aber weiterhin problematisch zur Deckung der effektiven Aufwendungen der privaten Vermittler bleiben.

„Die anvisierte Neuregelung für den Vermittlungsgutschein begrüßen wir im Kern. Die Erfolgsbilanz des Vermittlungsgutscheins steigt, je länger wir damit arbeiten. Dafür brauchen wir Planungssicherheit. Diese bringt der Gesetzesentwurf nicht ausreichend. Wir hätten uns auch mehr Vertrauen in die jüngst verabschiedeten Qualitätsstandards und die wachsende Erfolgsbilanz des Instruments, insbesondere in strukturschwachen Regionen gewünscht. Dann hätten sich - in der Praxis hinderliche Befristungen -erübrigt. Jetzt aber kommt es darauf an, dass das Gesetz bald in Kraft tritt, damit unsere Mitglieder und der Rest der Branche unter verlässlichen Rahmenbedingen arbeiten können", so Anke Peiniger, Vorsitzende des Vorstandes Bundesverband Personalvermittlung BPV.

Sieglinde Schneider, Pressesprecherin BPV
Tel.: 0611/40 18 61, Fax: 0611/4 08 06-99, E-Mail: presse@bpv-info.de, www.bpv-info.de

SEITE  
1
BUNDESVERBAND

PERSONAL-

VERMITTLUNG E.V.
PRESSESTELLE

AASTR. 67

65195 WIESBADEN
TELEFON:

06 11 - 40 18 61

FAX: 06 11 - 40 80 69 9
GESCHÄFTSFÜHRUNG

PRINZ-ALBERT-STR. 73

53113 BONN
TELEFON:

02 28 - 63  00 78

FAX: 02 28 - 76 61 22 6


[image: image1.png]